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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Aufenthaltstitel für längere Besuche 

 

Das deutsche Aufenthaltsgesetz (AufenthG) enthält keine speziellen Regelungen für Aufenthalts-
titel zum Zwecke von „Besuchen“.  

Für kürzere Aufenthalte bis zu 90 Tagen je Zeitraum von 180 Tagen kann unabhängig vom Zweck 
des Aufenthalts ein sog. Schengen-Visum erteilt werden (vgl. § 6 Abs. 1 AufenthG). 

Längere Aufenthalte setzen dagegen die Einreise mit einem sog. nationalen Visum (Visum Typ D) 
voraus (§ 6 Abs. 3 Satz 1 AufenthG). Die Erteilungsvoraussetzungen für nationale Visa richten 
sich dabei nach den für die Aufenthaltserlaubnis, die Blaue Karte EU, die ICT-Karte, die Nieder-
lassungserlaubnis und die Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU geltenden Vorschriften (§ 6 
Abs. 3 Satz 2 AufenthG). 

So kommt etwa für längere, aber vorübergehende Aufenthalte zum Zweck der medizinischen Be-
handlung die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen gemäß § 25 Abs. 4 
Satz 1 AufenthG in Betracht.1 Danach kann nicht vollziehbar ausreisepflichtigen ausländischen 
Personen für einen vorübergehenden Aufenthalt eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, so-
lange dringende humanitäre oder persönliche Gründe oder erhebliche öffentliche Interessen ihre 
vorübergehende weitere Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern. Zusätzlich müssen die sog. Re-
gelerteilungsvoraussetzungen im Sinne von § 5 AufenthG vorliegen, insbesondere muss der Le-
bensunterhalt der Person gesichert sein und es darf kein Ausweisungsinteresse vorliegen. Von 
der Sicherung des Lebensunterhalts kann im Ermessenswege abgesehen werden (§ 5 Abs. 3 Satz 
2 AufenthG in Verbindung mit § 25 Abs. 4 AufenthG). Laut Abschnitt 25.4.1.1 der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zum AufenthG (im Folgenden: AufenthG-VwV) vom 26. Oktober 2009 
muss sich die betreffende Person bereits im Bundesgebiet befinden. 

 

1 Kluth, in: Kluth/Heusch, BeckOK AuslR, 39. Ed. 1.10.2023, § 25 AufenthG Rn. 70.1; Röcker, in: Bergmann/Die-
nelt, Ausländerrecht, 14. Aufl. 2022, § 25 AufenthG Rn. 63. Die Ausländerbehörden der Bundesländer veröf-
fentlichen vielfach Übersichten über die Erteilungsvoraussetzungen und erforderlichen Unterlagen, vgl. bei-
spielsweise Land Berlin, Aufenthaltserlaubnis zur medizinischen Behandlung. 
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https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/
https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/pdf/BMI-MI3-20091026-SF-A001.pdf#page=141
https://service.berlin.de/dienstleistung/326511/
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Sofern kein ausdrücklich im AufenthG geregelter Aufenthaltszweck verfolgt wird (vgl. Kapitel 2 
Abschnitt 3: Ausbildung, Abschnitt 4: Erwerbstätigkeit, Abschnitt 5: völkerrechtliche, humani-
täre und politische Gründe, Abschnitt 6: Familiäre Gründe, Abschnitt 7: Besondere Aufenthalts-
rechte), kommt für längere Besuche auch die Erteilung eines Aufenthaltstitels auf Grundlage von 
§ 7 Abs. 1 Satz 3 AufenthG in Betracht. Diese Aufenthaltserlaubnis berechtigt nicht zur Erwerbs-
tätigkeit; sie kann aber nach § 4a Abs. 1 AufenthG erlaubt werden. Auch die Aufenthaltserlaub-
nis gemäß § 7 Abs. 1 Satz 3 AufenthG setzt voraus, dass die Regelerteilungsvoraussetzungen des 
§ 5 AufenthG vorliegen. Von diesen kann – anders als bei humanitären Aufenthaltserlaubnissen 
– nicht abgesehen werden. Der Lebensunterhalt muss für die gesamte Aufenthaltsdauer abgesi-
chert sein und deutlich über dem sozialhilferechtlichen Existenzminimum liegen.2 

Abschnitt 7.1.3. der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum AufenthG (im Folgenden: Auf-
enthG-VwV) vom 26. Oktober 2009 beschreibt den Anwendungsbereich von § 7 Abs. 1 Satz 3 
AufenthG wie folgt: 

  Ein Aufenthaltstitel nach § 7 Absatz 1 Satz 3 kann nur zu einem Zweck erteilt werden, der in Kapitel 2 Abschnitte 
3 bis 7 nicht geregelt ist. Diese Zwecke lassen sich nicht abschließend aufzählen. Denkbar ist z. B., dass ein vermö-
gender Ausländer sich in Deutschland niederlassen möchte, um hier von seinem Vermögen zu leben. Darüber hin-
aus handelt es sich um eine Auffangregelung für unvorhergesehene Fälle.  […] 

  So kann etwa § 7 Absatz 1 Satz 3 auf vermögende Pensionäre angewendet werden, deren erwachsene Kinder im 
Bundesgebiet leben, sofern keine familiäre Lebensgemeinschaft angestrebt wird, sondern nur reine Besuchsbegeg-
nungen stattfinden sollen. Denn dann handelt es sich von vornherein nicht um einen beabsichtigten Aufenthalt 
aus familiären Gründen i. S. d. Kapitels 2 Abschnitt 6, so dass auch keine außergewöhnliche Härte i. S. d. § 36 vor-
liegen muss. In Betracht kommen etwa auch Fälle, in denen ein Drittausländer mit Wohnsitz in einem anderen 
Staat – auch ggf. einem Schengen-Staat – eine Ferienwohnung in Deutschland unterhält, in der er sich häufiger 
aufhält. 

Die Aufenthaltserlaubnis nach § 7 Abs. 1 Satz 3 AufenthG kann auch vor der Einreise in Form 
eines nationalen Visums erteilt werden. Ein solches Visum kommt auch für Personen in Betracht, 
die zum Zwecke einer medizinischen Behandlung einreisen wollen.3 

*** 

 

2 Dienelt, in: Bergmann/Dienelt, Ausländerrecht, 14. Aufl. 2022, § 7 AufenthG Rn. 16. 

3 Vgl. Auswärtiges Amt, Visa-Handbuch, Werkstand: 77. Ergänzungslieferung Oktober 2023, Medizinische Be-
handlung (Kommentierungsstand: 70. Ergänzungslieferung; 12/2019). 

https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/pdf/BMI-MI3-20091026-SF-A001.pdf#page=61
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/207816/71848fd0f126c2c1a48fcea7122fb2ca/visumhandbuch-data.pdf#page=435
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/207816/71848fd0f126c2c1a48fcea7122fb2ca/visumhandbuch-data.pdf#page=435

